
Vorbericht/Sachdarstellung: 
 
Berichterstatter*in: AStA-Vorsitzender Nils Boelmann (H5) 
 
Das Studierendenparlament ist das oberste beschlussfassende Organ der 
Studierendenschaft und entscheidet in grundsätzlichen Angelegenheiten. Es beschließt 
Richtlinien zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft und hat u.a. die Aufgabe, den 
AStA zu wählen und zu kontrollieren. 
 
Das StuPa hat das „Budgetrecht“ und stellt den Haushaltsplan fest und kontrolliert seine 
Ausführung.  
Im Zusammenspiel mit dem AStA-Vorsitz legt es die Zuständigkeiten der Referent*innen fest 
und hat ein Auskunftsrecht in allen Angelegenheiten gegenüber dem AStA und seinen 
Referent*innen. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments ist der 
Tagesordnungspunkt „Fragen von StuPa-Mitgliedern an den AStA“ fester Bestandteil jeder 
regulären Sitzung des Parlaments. 
 
Fragen von Nichtparlamentsmitgliedern sind unter diesem Tagesordnungspunkt nicht 
zulässig, da hier das Regierungshandeln des AStA hinterfragt wird und dieses die Aufgabe 
des Parlaments ist. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Mitglieder des Studierendenparlaments stellen Fragen an den AStA…. 


